
Moin Cuxhaven

VON ULRICH ROHDE

Ein Hoch auf
die Konserve
Cuxhaven wäre nicht einer der
bedeutendsten Fischverarbei-
tungsstandorte Deutschlands ge-
worden, gäbe es die Konserven-
dose nicht. Als Fischkonserve
ließ sich der empfindliche Fisch
lange haltbar machen und pro-
blemlos dorthin bringen, wo fri-
scher Fisch aus der See - sehr
teure - Mangelware war. Fisch in
Dosen war nun für jeden zu-
gänglich und erschwinglich, ein
demokratisches Produkt, das die
Ernährungssituation für viele
Menschen verbesserte. Ein Mas-
senprodukt wie einst ist der
Fisch aus der Dose heute wohl
nicht mehr, er scheint zuletzt ein
wenig aus der Mode gekommen
zu sein - Alaska-Seelachs, Lachs
und Thunfisch haben den klassi-
schen Dosenfisch Hering als be-
liebtesten Speisefisch längst von
der Spitze verdrängt. Dennoch
ist das Angebot an Fisch und
Meeresfrüchten aus Konserven-
dosen nach wie vor nahezu un-
erschöpflich - und meiner An-
sicht nach absolut empfehlens-
wert. Am heutigen Tag der Kon-
servendose (1810 patentiert)
darf darauf ruhig hingewiesen
werden. Gestern war übrigens
der Tag des Dosenöffners. Wenn
das mal kein Zufall war ...
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Landfrauenverein lädt ein
Vortrag der
Polizei
Cuxhaven. Der Landfrauenver-
ein Cuxhaven lädt alle Interes-
sierten zu einem Präventions-
vortrag für Freitag, 8. Septem-
ber, im Kubi ein. Ab 18 Uhr gibt
es InformationenderPolizei Cux-
haven in dem Vortrag. Es geht
unter anderem um Betrüger am
Telefon. Anmeldungen werden
unter Telefon (04721) 6660536
angenommen. (cv)

Bestechungsvorwürfe vom Tisch
Berufungsverfahren endet früher als geplant: drei Freisprüche und eine Einstellung

VON KAI KOPPE

Cuxhaven/Stade. EinvorderBeru-
fungskammer des Landgerichts
laufendes Verfahren gegen vier
der Bestechlichkeit beschuldigte
Männer ist unerwartet rasch zu
Ende gegangen. Nach einem
Rechtsgespräch mit Verteidigern
und dem Staatsanwalt bestätigte
die Richterin die vorinstanzli-
chen Freisprüche für drei der
mutmaßlichen Tatbeteiligten. Im
Falle eines Vierten wurde das
Verfahren gegen Zahlung einer
Geldauflage eingestellt.

Wie berichtet hatte die Anklä-
gerseite Rechtsmittel gegen ein
Urteil des Amtsgerichts Cuxha-
ven eingelegt. Ziel der Berufung
sei, die Beschuldigten „auf
Grundlage der Anklage“ zu ver-
urteilen: Das hatte ein Vertreter
der für Korruptionssachen zu-
ständigen Schwerpunktstaatsan-
waltschaft in Verden zu Prozess-
auftakt in der vergangenen Wo-

che deutlich gemacht. Im Rah-
men der anschließendenBeweis-
aufnahme ging es somit aber-
mals um die Frage, ob sich die
vier Männer, darunter ein deut-
scher und ein syrischer Staats-
bürger, in den Jahren 2016/17 bei
der Vergabe von Wohnungen an

Geflüchtete bereichert hätten. In
der Anklage war von Provisio-
nen im jeweilsmittleren dreistel-
ligen Bereich die Rede gewesen:
mutmaßliche Gegenleistung, die
für die Zuteilung geeigneter
Wohnungen verlangt worden
sein soll. Die Frage, inwieweit ein
beim Landkreis Cuxhaven ange-

stellter „Unterbringungskoordi-
nator" dabei tatsächlich seine
Stellung ausgenutzt hat, wurde
vor der 9. Kleinen Strafkammer
eher beiläufig berücksichtigt.
Schon amersten Prozesstag lenk-
ten die Verteidiger den Blick der
Verfahrensbeteiligten auf mögli-
cheVersäumnisse der Polizei, die
seinerzeit nicht nur potenzielle
Geschädigte vernommen, son-
dern auch nach Beweismitteln
gesucht hatte.

Hatten Ermittler einen
Fehler gemacht?
Wohl wissend, dass man es mit
Menschen zu tun bekam, die erst
vor Kurzem nach Deutschland
geflüchtet waren, hätten Beamte
eine Durchsuchung zu vollstre-
cken versucht, ohne hinrei-
chend dafür zu sorgen, dass je-
mand den Betroffenen das „Wie“
und „Warum“ der Aktion ver-
ständlich machen konnte: „Das
ist schon hammerhart“, kom-

mentierte der Cuxhavener Straf-
verteidiger Thiemo Röhler die
Vorgehensweise der Ermittler. In
der mündlichen Verhandlung
hatte Röhler dem in den Zeugen-
stand gerufenen Durchsu-
chungsleiter in durchaus schar-
fem Ton befragt und dabei auf
Versäumnisse hinsichtlich der
Belehrungspflicht hingewiesen.

Zu dem Schluss, dass den
Beamten der ein oder andere
Lapsus unterlaufen sein könnte,
kamoffenbar auch die vorsitzen-
de Richterin Nina Reinecker.
Nach einem Gespräch mit den
Prozessbeteiligten wurden die
Freisprüche des Amtsgerichtes
Cuxhaven mehrheitlich für
rechtskräftig erklärt. Im Unter-
schied zu den drei Mitangeklag-
ten soll lediglich der besagte Ko-
ordinator nicht voll umfänglich
rehabilitiert worden sein. Gegen
Zahlung einer Geldauflage sieht
die Kammer allerdings davon ab,
seinen Fall auszuurteilen.

Stadt bremst beim Thema Tiny-Haus
Nachfrage nach Kleinsthäusern soll sich in engen Grenzen halten / Mikrowohnen in Cuxhaven dennoch möglich

VON KAI KOPPE

Cuxhaven. Eine ganz neue Ziel-
gruppe von Bauwilligen ge-
dachte die SPD anzusprechen,
indem sie sich für die Auswei-
sung eines Tiny-Haus-Bauge-
biets stark machte. „Kleinst-
häuser ja, ein eigens dafür re-
serviertes Baugebiet nein“,
lautet nun sinngemäß das
Echo aus den Verwaltungseta-
gen. Dort argumentiert man
mit geringer Nachfrage.
„Übersichtlich“ sei die Zahl der
Anfragen nach sogenannten Ti-
ny-Häusern gewesen: Die örtli-
che Bauverwaltung sieht aus die-
sem Grund keinen Anlass dafür,
einen eigens auf diese Wohn-
form abgestimmten Bebauungs-
plan aus der Taufe zuheben. Letz-
teres hatte die SPD-Ratsfraktion
beantragt - und in der Standort-
frage ein aufgegebenes Kleingar-
tengelände südöstlich des Sti-
ckenbütteler Wegs beziehungs-
weisebrach liegendeParzellen im
Lehfeld ins Gespräch gebracht:
Ein entsprechendes Angebot
schaffe sicherlich für Nachfrage,
argumentierte SPD-Ratsherr Cord
Wichmann amvergangenenMitt-
woch im städtischen Umweltaus-
schuss. Mit der Aussicht, dass die
Errichtung besagter Kleinsthäu-
ser in Zukunft erlaubt, aber eben
nur eine Option unter mehreren
sein soll, mochte sich Wichmann
nicht zufrieden geben. Ein von
Stadtbaurat Andreas Eickmann
angesprochenes Bremer Modell
(Tiny-Häuser zum Lücken-
schluss), werde den den Erwar-
tungen der Tiny-Haus-Communi-
ty ebenfalls nicht gerecht, warn-
te der SPD-Ratsherr: Mit ihrem
Vorhaben auf Baulücken abge-
schoben zu werden, sei unter In-
teressenten nicht gefragt.

„Baugebiete nicht von
vornherein blockieren“
Verwaltungsseitig argumentiert
man mit der Notwendigkeit, die
für Wohnbebauung zur Verfü-
gungs stehenden Flächen verant-
wortungsvoll zu nutzen: Sich
nicht von vornherein auf Tiny-
Häuser festzulegen, bietet Eick-

mann zufolge den Vorteil, dass
keine Baugrundstücke blockiert
werden, sofern sich die Nachfra-
ge nach diesem Haustyp weiter-
hin auf niedrigem Level bewegt.
Der Dezernent wies unabhängig
davon darauf hin, dass sich zu-
mindest ein Teil der im Rathaus
eingegangenen Interessensbe-
kundungen gar nicht mit einer
beabsichtigten auf Dauerwohn-,
sondern mit einer Ferienwohn-
nutzung zusammenhing.

Doch selbst wenn sich die Ver-
waltung gegen ein dezidiertes Ti-
ny-Haus-Gebiet ausspricht, bleibt
in diesem Segment aus städti-
scher Sicht vieles möglich. So
sprach Eickmann in der jüngs-

ten Umweltausschusssitzung da-
von, dass innerhalb der Bauleit-

planung in Zukunft ganz be-
wusst keineMindestgrundstücks-

größen festgelegtwürden. Das er-
öffne im Bedarfsfall die Möglich-
keit, über den Zuschnitt der Be-
bauungspläne sehr wohl größere
Flächen für eine Tiny-Haus-Nut-
zung zu entwickeln. Rechtlich
steht einem solchen Schritt nach
Angaben der Bauverwaltung
nichts entgegen: Trotz ihrer ge-
ringen Größe seien die Mini-Häu-
ser wie ein normales Wohnge-
bäude zu behandeln, heißt es in
einer Info-Vorlage zum Thema.
Dort findet sich ferner die Emp-
fehlung, dass „das Projekt Bebau-
ungsplan Tiny-Häuser vorerst
nichtweiter verfolgtwerden“ sol-
le. Wegen zu geringer Resonanz
und aus Kapazitätsgründen.

Wieviel Platz benötigt man eigentlich zum Leben? Die Tiny-Haus-Community hat auf diese Frage eine eindeutige Antwort gefunden. Foto: Kirchner/dpa

Neue Wohnform: Tiny-Häuser
Unter einem Tiny-Haus ver-
steht man ein Wohngebäude,
das deutlich kleiner ist als ein
herkömmliches Einfamilien-
haus. Anders als in Deutsch-
land wurde in den USA (dem
Herkunftsland der Tiny-
House-Bewegung) ein Größen-
rahmen festgelegt: Als Tiny-
Houses gelten nur Häuser, de-
ren Grundfläche 37 Quadrat-
meter nicht überschreitet.
Fans dieser Wohnform setzen

auf bewusste Reduktion auf
das Nötigste: „Weniger ist
mehr“ lautet der Slogan der Ti-
ny-House-Bewegung.
Die teils aus Holz errichteten
Tiny-Häuser sind aufgrund
ihrer geringen Größe deutlich
günstiger als ein normales
Haus. Bricht man den Preis auf
den Quadratmeter Wohnflä-
che herunter, kann sich der
Kostenvorteil allerdings
schnell nivellieren.
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